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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 2. Begriffsbestimmungen § 2. Begriffsbestimmungen 

 (1) 1. bis 18. …  (1) 1. bis 18. … 

 19. Fahrzeug: ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen 
verwendetes Beförderungsmittel oder eine fahrbare Arbeitsmaschine, 
ausgenommen Rollstühle, Kinderwagen, Schubkarren und ähnliche, 
vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmte Klein-
fahrzeuge sowie fahrzeugähnliches Kinderspielzeug (etwa Kinderfahrrä-
der mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm und 
einer erreichbaren Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h) und Win-
tersportgeräte. 

 19. Fahrzeug: ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen 
verwendetes Beförderungsmittel oder eine fahrbare Arbeitsmaschine, 
ausgenommen Rollstühle, Kinderwagen, Schubkarren und ähnliche, 
vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmte Klein-
fahrzeuge (etwa Mini- und Kleinroller ohne Sitzvorrichtung, mit Lenk-
stange, Trittbrett und mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchs-
tens 300 mm) sowie fahrzeugähnliches Spielzeug (etwa Kinderfahrräder 
mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm und einer 
erreichbaren Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h) und Winter-
sportgeräte. 

 20 bis 22…  20 bis 22… 

 23. Lastfahrzeug: ein zur Beförderung von Gütern bestimmtes Kraftfahrzeug 
oder Fuhrwerk; 

 

 23. Lastfahrzeug: ein zur Beförderung von Gütern bestimmtes Kraftfahrzeug, 
Fuhrwerk oder ein ausschließlich zur Beförderung von Gütern bestimm-
tes Fahrrad; 

 24 bis 30…  24 bis 30… 

§ 44b. Unaufschiebbare Verkehrsbeschränkungen § 44b. Unaufschiebbare Verkehrsbeschränkungen 

(1) bis (3)… (1) bis (3)… 

 (3a) Von der Verpflichtung zur Verständigung der Behörde gemäß Abs. 3 
ausgenommen sind die von den Organen des Straßenerhalters veranlassten Ver-
kehrsbeschränkungen gemäß Abs. 1. Das nach Abs. 1 tätig gewordene Organ des 
Straßenerhalters hat in diesem Fall die Veranlassung oder Maßnahme und deren 
Aufhebung zu dokumentieren. Die Behörde kann in diese Dokumentation bei 
dem nach Abs. 1 tätig gewordenen Organ Einsicht nehmen. Diese Dokumentation 
gilt als der von der Behörde gemäß Abs. 3 festzuhaltende Aktenvermerk. 

(4)… (4)… 

§ 46. Autobahnen § 46. Autobahnen 

(1) bis (5)… (1) bis (5)… 
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(6) Stockt der Verkehr auf einer Richtungsfahrbahn in einem Abschnitt mit 
mindestens zwei Fahrstreifen, so müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von Ein-
satzfahrzeugen in der Mitte zwischen den Fahrstreifen, in Abschnitten mit mehr 
als zwei Fahrstreifen zwischen dem äußerst linken und dem daneben liegenden 
Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden (Rettungsgasse); diese Gasse darf, außer von 
Einsatzfahrzeugen, nur von Fahrzeugen des Straßendienstes und Fahrzeugen des 
Pannendienstes benützt werden. 

(6) Stockt der Verkehr auf einer Richtungsfahrbahn in einem Abschnitt mit 
mindestens zwei Fahrstreifen, so müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von Ein-
satzfahrzeugen in der Mitte zwischen den Fahrstreifen, in Abschnitten mit mehr 
als zwei Fahrstreifen zwischen dem äußerst linken und dem daneben liegenden 
Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden (Rettungsgasse); diese Gasse darf, außer von 
Einsatzfahrzeugen, nur von Fahrzeugen des Straßendienstes, Fahrzeugen des 
Pannendienstes und Leichenwägen benützt werden. 

§ 52. Vorschriftszeichen § 52. Vorschriftszeichen 

lit a Z 1 bis 14… lit. a Z 1 bis 14… 

14a. ,REITVERBOT’ 

  

Dieses Zeichen zeigt an, dass das Reiten verboten ist. 
 

14a. ,REITVERBOT’ 

  

Dieses Zeichen zeigt an, dass das Reiten verboten ist. Ausgenommen sind 
Organe der Bundespolizei als Reiter von Dienstpferden. 

§ 79. Reiten § 79. Reiten 

(1) bis (3) ... (1) bis (3) … 

 (4) Absatz 2 und 3 gelten nicht für Organe der Bundespolizei als Reiter von 
Dienstpferden. 

 § 88b. Rollerfahren 

 (1) Das Fahren mit Klein- und Minirollern mit elektrischem Antrieb mit ei-
ner höchsten zulässigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt und einer Bauart-
geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h (elektrisch betriebene Klein- und 
Miniroller) ist auf Gehsteigen, Gehwegen und Schutzwegen verboten. Ausge-
nommen von diesem Verbot sind Gehsteige und Gehwege, auf denen durch Ver-
ordnung der zuständigen Behörde das Fahren mit elektrisch betriebenen Klein- 
und Minirollern erlaubt wurde. Das Fahren ist mit elektrisch betriebenen Klein- 
und Minirollern ist auf Fahrbahnen, auf denen das Radfahren erlaubt ist, zulässig. 
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 (2) Rollerfahrer haben die für Radfahrer geltenden Verhaltensvorschrif-
ten zu beachten; die Benützungspflicht für Radfahranlagen gilt sinngemäß (§ 68 
Abs. 1). Bei der Benützung von Radfahranlagen haben Rollerfahrer die gemäß 
§ 8a vorgeschriebene Fahrtrichtung einzuhalten. 

(3) Rollerfahrer haben sich so zu verhalten, dass andere Verkehrsteilnehmer 
weder gefährdet noch behindert werden; insbesondere haben sie ihre Geschwin-
digkeit auf Gehsteigen, Gehwegen, in Fußgängerzonen, in Wohnstraßen und in 
Begegnungszonen dem Fußgängerverkehr anzupassen.  

(4) Kinder unter 12 Jahren dürfen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr, au-
ßer in Wohnstraßen, nur unter Aufsicht einer Person, die das 16. Lebensjahr voll-
endet hat, mit elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern fahren, wenn sie 
nicht Inhaber eines Radfahrausweises gemäß § 65 sind. 

§ 94d. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde § 94d. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

 1 bis 20…  1 bis 20… 

  21. die Erlassung von Verordnungen nach § 88b Abs. 1 StVO. 

§ 103. Inkrafttreten und Aufhebung § 103. Inkrafttreten und Aufhebung 

(1) bis (20)…. (1) bis (20)… 
 

(21) § 2 Abs. 1 Z 19 und 23, § 52 lit. a Z 14a, § 79 Abs. 4, § 88b sowie § 
94d Z 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. /2019 treten mit 1. Juni 
2019 in Kraft. 
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